Satzung

„AsmatArt“
Verein zur Förderung der Kunst und Kultur der Asmat

§ 1

Name und Sitz

1. Der Verein führt den Namen
„AsmatArt“

Verein zur Förderung der Kunst und Kultur der Asmat.


Dem Namen wird nach Eintragung in das Vereinsregister der Namenszusatz „eingetragener Verein“, in abgekürzter Form „e.V.“, beigefügt.

2. Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden.

3. Der Sitz des Vereins ist Mönchengladbach.

§ 2

Zweck des Vereins
1. Zweck des Vereins ist die Förderung der Kunst, Kultur und ursprünglichen Lebensweise des Naturvolkes der Asmat im In- und Ausland mit dem Schwerpunkt in ihrem Heimatgebiet Indonesien und in Deutschland. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch

a. die Durchführung und Förderung von Ausstellungen zu Kunst und Kultur der Asmat sowie die Unterhaltung und Pflege von Sammlungen des Kunst- und Kulturgutes der Asmat,

b. wissenschaftliche Forschung und Veröffentlichung und Dokumentation der Forschungsergebnisse in Eigenverantwortung oder durch dritte Personen,

c. Erhalt, Wiederbelebung und Weiterentwicklung von Kunst und Kultur des Naturvolkes der Asmat durch Ausbildung von Personen und Projekte zur Förderung der Lebensweise bzw. –umstände.

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; der verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3

Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann eine jede voll geschäftsfähige natürliche Person sowie eine juristische Person werden. Die Mitgliedschaft wird mit der Aufnahme in den Verein erworben. Über die Aufnahme entscheidet das Kuratorium, an das das Aufnahmegesuch schriftlich zu richten ist.
2. Die Mitgliedschaft endet:

a. mit dem Tod des Mitglieds;

b. durch schriftliche Austrittserklärung an das Kuratorium. Sie ist zum Schluss eines Kalenderjahres unter Wahrung einer Frist von drei Monaten zulässig;

c. durch Ausschluss aus dem Verein.
Ein Mitglied, das in erheblichem Maße gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat, kann durch Beschluss des Kuratoriums aus dem Verein ausgeschlossen werde. Vor dem Ausschluss ist das betroffene Mitglied persönlich oder schriftlich zu hören.
Mit dem Ende der Mitgliedschaft erlöschen die aus der Mitgliedschaft entstehenden Rechte und Pflichten.

§ 4

Mitgliedsbeiträge

Es kann ein Mitgliedsbeitrag erhoben werden. Seine Erhebung und seine Höhe beschließen das Kuratorium.

§ 5

Organe

1.  Die Organe des Vereins sind:

a. der Vorstand,

b. das Kuratorium,
c. die Mitgliedsversammlung.

2. Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden vorsitzenden.

Der Vorsitzende sowie der stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich gemeinsam. Sie sind Vorstand des Vereins im Sinne des § 26 BGB.

Die Aufgaben und Befugnisse des Kuratoriums ergeben sich aus dieser Satzung.

3. Die Bestellung des Vorsitzenden sowie des stellvertretenden Vorsitzenden des Kuratoriums erfolgt für unbestimmte Zeit. Der Vorsitzende sowie der stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums können jederzeit abberufen werden. Die genannten Personen können auch selbst jederzeit ihr Amt niederlegen.

§6

Kuratorium
1. Der Verein hat ein Kuratorium, welches aus mindestens fünf Personen besteht.

2. Die ersten Mitglieder des Kuratoriums, hierunter auch der Vorsitzende des Kuratoriums und der stellvertretende Vorsitzende, mithin der Vorstand  des Vereins, werden von der Mitgliederversammlung gewählt. Die späteren Mitglieder des Kuratoriums werden durch das Kuratorium selbst zugewählt. Für die Mitglieder des Kuratoriums gilt § 5 Ziffer 3. sinngemäß.
3. Der Vorsitzende des Kuratoriums lädt nach Bedarf, jedoch mindestens einmal im Jahr, unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens einer Woche schriftlich zur Kuratoriumssitzung unter seinem Vorsitz ein. Die Einladungsfrist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag.
4. Das Kuratorium handelt im Sinne des Vereiszwecks eigenverantwortlich; es ist an keine Weisungen gebunden.

§ 7

Zuständigkeit des Kuratoriums
1. Das Kuratorium ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch Satzung oder durch zwingende gesetzliche Vorschriften einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind.

2. Das Kuratorium entscheidet im Wege der Beschlussfassung. Jedes Kuratoriumsmitglied hat eine Stimme.

Bei der Beschlussfassung ist die Mehrheit der insgesamt vorhandenen Stimmen erforderlich; Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.
§ 8

Geschäftsführer

Das Kuratorium kann einen Geschäftsführer als besonderen Vertreter im Sinne des § 30 BGB bestellen. Aufgabe des Geschäftsführers ist die Erledigung der laufenden Vereinsangelegenheiten. Der Geschäftsführer ist zur Teilnahme an den Sitzungen des Kuratoriums zuzuziehen und mit der Ausfertigung einer Sitzungsniederschrift zu beauftragen.
§ 9
Mitgliederversammlung
1. Der Mitgliederversammlung obliegt:

a. Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Kuratoriums und dessen Entlastung.

b. Wahl von zwei Kassenprüfern.

c. Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins.

2.  
Die Einberufung der Mitgliederversammlung steht im Ermessen des Kuratoriums. Die Einberufung erfolgt namens des Kuratoriums durch dessen Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung durch dessen stellvertretenden Vorsitzenden, unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tage. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als  zugegangen, wenn des an die letzte, vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. 
Eine Mitgliederversammlung ist in jedem Falle einzuberu​fen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn mindestens 10 % der Mitglieder dies schriftlich un​ter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen. Die Ta​gesordnung setzt das Kuratorium fest.

3.  Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Ku​ratoriums, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden des Kuratoriums, geleitet. Ist auch dieser verhindert, so wird die Mitgliederversammlung von einem anderen Mitglied des Kuratoriums geleitet, das dieses bestimmt. Ist kein Mitglied des Kuratoriums anwesend, so bestimmt die Mitgliederversammlung den Versammlungslei​ter aus ihrer Mitte.

4.  Die Mitgliederversammlung ist, unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder, beschlussfähig.

5.   Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im allgemei​nen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.

6.  
Zur Änderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins oder zur Änderung des Zwecks des Vereins ist ei​ne solche von 4/5 erforderlich. Die schriftliche Zustimmung der in der Mitgliederver​sammlung nicht erschienenen Mitglieder kann nur inner​halb eines Monats gegenüber dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden des Kuratoriums erklärt werden.


 7.  Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim Vorsitzenden des Kuratoriums schriftlich beantragen, dass weitere Angele​genheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt er​den. Der Versammlungsleiter hat in diesem Fall zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. 


       Über Anträge auf Änderung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrages ist eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.

   8. Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Nie​derschrift anzufertigen und vom Versammlungsleiter sowie dem Geschäftsführer oder dem vom Versammlungsleiter zu bestimmenden Protokollführer zu unterzeichnen.

§ 10 Auflösung des Vereins
 Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke ist das Vermögen zu gemeinnützigen Zwecken zu verwenden. Beschlüsse der Mitgliederversammlung über die künftige Verwendung des Vermögens nach Auflösung dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamts ausgeführt werden.
Mönchengladbach, den
